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Der Mensch muss uns heilig sein  

Seit Jahren streiten Philosophen und Theologen darüber, ob die Men-
schenrechte einen religiösen Ursprung haben oder ob sie eine Erfindung 
der Aufklärung sind. Wie ist es denn nun wirklich?  

Von Hans Joas  
 
 

ine der unfruchtbarsten Debatten 
auf dem Gebiet der Geschichte 
und der Philosophie der Menschen-

rechte dreht sich um die Frage, ob die 
Menschenrechte eher auf religiöse oder 
auf säkular-humanistische Ursprünge 
zurückzuführen sind. Weit verbreitet ist 
die Ansicht, sie seien eine Frucht der 
Französischen Revolution. Die Erklärung 
der Menschenrechte vom 26. August 
1789, so wird behauptet, sei aus dem 
Geist der französischen Aufklärung her-
vorgegangen, und dieser Geist sei anti-
klerikal, wenn nicht offen religions-
feindlich gewesen. In der konventionel-
len Sicht sind die Menschenrechte da-
mit eindeutig nicht die Folge einer reli-
giösen Tradition, sondern vielmehr die 
Manifestation eines Widerstands gegen 
das Machtbündnis von Staat und Kirche 
oder gegen das Christentum als Ganzes.  

Dieser konventionellen Lesart steht der 
Versuch christlicher, vornehmlich ka-
tholischer Denker gegenüber eine al-
ternative Meistererzählung vorzutra-
gen. Dieses Narrativ entstand zum 
größten Teil im 20. Jahrhundert, als 
sich die katholische Kirche von ihrer 
Verdammung der Menschenrechte ab- 
und einer Verteidigung der Menschen-
rechte zuwandte. In dieser Sichtweise 
bahnte das christliche Verständnis der 
menschlichen Person den Menschen-
rechten den Weg mit jenem Menschen-
bild, das aus den Evangelien zu uns 
spricht und das in Verbindung mit ei-
nem personalistischen Gottesbegriff 
von der mittelalterlichen Philosophie 
entfaltet wurde.  

Für mich ist keine der beiden Positio-
nen haltbar. Das säkular-humanistische 
Narrativ ist schon empirisch falsch und 
verzerrt die Wirklichkeit des 18. Jahr-
hunderts. Die alternative (katholische) 
Geschichte dagegen kann nicht über-
zeugend erklären, warum ein bestimm-
tes Element christlicher Lehre, das sich 
jahrhundertelang mit verschiedensten 
politischen Regimen vertrug, plötzlich 
zur dynamischen Kraft bei der Instituti-
onalisierung der Menschenrechte hätte 
werden sollen. Reifung über Jahrhun-
derte ist keine soziologische Kategorie.  

Und doch: Es gibt eine Alternative zu 
dieser Gemengelage von Narrativen. 
Das Stichwort dafür lautet Sakralität, 
Heiligkeit. Ich schlage vor, den Glauben 
an die Menschenrechte und die univer-
sale Menschenwürde als das Ergebnis 
eines Sakralisierungsprozesses zu be-
trachten, in dem jedes einzelne 
menschliche Wesen in immer stärker 
motivierender und sensibilisierender 
Weise als heilig angesehen und dieses 
Verständnis im Recht institutionalisiert 
wird. Aber gehen wir erst einmal einen 
Schritt zurück. Warum ist die konventi-
onelle Sichtweise empirisch unhaltbar - 
also die Behauptung, die Erklärung der 
Menschenrechte sei die Frucht der sä-
kularen Aufklärung? Seit Georg Jellineks 
Buch Die Erklärung der Mensche-' und 
Bürgerrechte von 1895 ist klar, dass die 
französische Erklärung mit Sicherheit 
nicht die chronologische Priorität in der 
Geschichte der Menschenrechte hat. 
Sie war vielmehr direkt beeinflusst von 
der amerikanischen Unabhängigkeitser-
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klärung und den verschiedenen Bills of 
Rights, die 1776 in Virginia, Pennsylva-
nia und anderen nordamerikanischen 
Kolonien proklamiert wurden.  

Diese Erklärungen, darauf kommt es 
mir an, beruhten keinesfalls auf einer 
feindseligen Abkehr von der Religion. 
Jellinek ging so weit, für sie sogar reli-
giöse Wurzeln zu behaupten. Ein langer 
Lernprozess habe einige Protestanten 
dazu inspiriert, Religionsfreiheiten 
nicht nur für ihr eigenes Bekenntnis zu 
erkämpfen, sondern auch für "Juden, 
Heiden und Türken". Jellineks zentrale 
These lautete: "Die Idee, unveräußerli-
che, angebotene, geheiligte Rechte des 
Individuums gesetzlich festzustellen, ist 
nicht politischen, sondern religiösen 
Ursprungs. Was man bisher für ein Werk 
der Revolution gehalten hat, ist in 
Wahrheit eine Flucht der Reformation 
und ihrer Kämpfe". Trotz mancher Kor-
rekturen im Einzelnen hat sich seine 
Argumentation bewährt.  

Falsch ist auch die Annahme, die Fran-
zösische Revolution sei antireligiös ge-
wesen. In der Forschung ist es unum-
stritten, dass in ihrer Frühphase "kein 
Treffen stattfinden konnte ohne eine 
Anrufung des Himmels, dass auf jeden 
Erfolg ein Te Deum folgen musste, dass 
jedes Symbol, das man abnahm, geseg-
net werden musste". Denn obwohl die 
Bande von Thron und Altar zerrissen 
worden waren, war zunächst ein neues 
Band - zwischen der Revolution und 
dem Altar - etabliert worden. Die Teil-
nahme an Gottesdiensten scheint wäh-
rend der ersten Jahre der Revolution 
zu- und nicht abgenommen zu haben. 
"Das Fest, mit dem jedes Jahr des Falls 
der Bastille gedacht wurde, hatte einen 
religiös-rituellen Rahmen. Die traditio-
nellen katholischen Festtage und Pro-
zessionen wurden mindestens bis zum 
Sommer 1793 sowohl in Paris wie in der 
Provinz mit großer Beteiligung gefei-
ert."  

Natürlich will ich nicht in Abrede stel-
len, dass die Französische Revolution 
zum ersten staatlich geförderten An-
griff auf das Christentum in Europa seit 
der frühen römischen Kaiserzeit führte. 
Was diese Eskalation des revolutionären 
Prozesses in antichristlicher Richtung 
herbeiführte, war aber eben nicht die 
religiöse, sondern die wirtschaftliche 
und die politische Rolle der Kirche. Die 
ersten Angriffe betrafen die völlige Un-
terdrückung der Abgabepflichten ge-
genüber der Kirche und der grundherr-
lichen Rechte der Kirche - und diese 
Maßnahmen waren äußerst populär. Im 
nächsten Schritt ging es um die Bildung 
einer Staatskirche, um die politische 
Zuverlässigkeit des Klerus sicherzustel-
len. Diese Maßnahmen spalteten sowohl 
Klerus wie Gläubige. Der Klerus zerfiel 
in diejenigen, die den Loyalitätseid auf 
die Nation zu schwören bereit waren, 
und diejenigen, die dies als einen Bruch 
mit ihrem priesterlichen Gelübde emp-
fanden. Gegen die Eidverweigerer rich-
tete sich eine oft tödliche Feindselig-
keit der Revolutionäre. Erst in der 
quasimillenaristischen Erhitzung der 
Kriegszeit gelang es dann "bestimmten 
aggressiv antireligiösen oder atheisti-
schen Positionen, Positionen, die nur 
von einer randständigen Gruppe von 
Philosophen des 18. Jahrhunderts und 
einer winzigen Minderheit Pariser Intel-
lektueller vertreten wurden, vorüber-
gehend eine substanziell größere Anhä-
ngerschaft zu gewinnen" (Timothy Ta-
cke).  

Um die von mir vorgeschlagene Alterna-
tive zu verstehen, muss bedacht wer-
den, dass ein Prozess wie der der Insti-
tutionalisierung der Menschenrechte 
nicht einfach ein Phänomen der Ge-
schichte des Rechts oder der Politik ist 
und noch weniger der Geschichte der 
Philosophie. Er stellt vielmehr eine tief 
greifende kulturelle Transformation 
dar. Ohne eine solche Transformation 
bleibt ein Papier, das eine Kodifizie-
rung enthält, bloßes Papier. Eine kultu-



3 

relle Transformation im vollen Sinn fin-
det erst statt, wenn die neuen Werte 
den Menschen subjektiv evident und 
gefühlsmäßig intensiv werden. Dies sind 
die zwei Kennzeichen tief sitzender 
Wertbindungen. Wir empfinden kein 
Bedürfnis rationaler Rechtfertigung vor 
uns selbst, wenn uns etwas subjektiv 
evident ist, und jeder Verstoß gegen 
einen Wert führt zu moralischer Empö-
rung, wenn wir eine intensive affektive 
Bindung an ihn haben. Für diesen Sach-
verhalt gibt es natürlich ein traditionel-
les Wort: sakral, heilig.  

Niemand hat mehr zur Analyse solcher 
dynamischen Prozesse von Sakralisie-
rung beigetragen als der französische 
Klassiker der Soziologie Emile Durk-
heim. Er analysierte bereits die Men-
schenrechte als Resultat eines Prozes-
ses der Sakralisierung des Individuums. 
Mitten im Getümmel des Dreyfus-
Skandals 1898 beschreibt er die Men-
schenrechte so: "Diese menschliche 
Person, deren Definition gleichsam der 
Prüfstein ist, an dem sich das Gute vom 
Schlechten unterscheiden muss, wird 
ab heilig betrachtet, sozusagen in der 
rituellen Bedeutung des Wortes. Sie hat 
etwas von der transzendenten Majes-
tät, welche die Kirchen zu allen Zeiten 
ihren Göttern verleihen; man betrach-
tet sie so, als wären sie mit dieser mys-
teriösen Eigenschaft ausgestattet, die 
um die heiligen Dinge herum eine Leere 
schafft, die sie dem gewöhnlichen Kon-
takt und dem allgemeinen Umgang ent-
zieht. Und genau daher kommt der 
Respekt, der der menschlichen Person 
entgegengebracht wird. Wer auch im-
mer einen Menschen oder seine Ehre 
angreift, erfüllt uns mit einem Gefühl 
der Abscheu, in jedem Punkt analog zu 
demjenigen Gefühl, das der Gläubige 
zeigt, der sein Idol profanisiert sieht. 
Eine solche Moral ist eine Religion, in 
der der Mensch zugleich Gläubiger und 
Gott ist."  

Es wäre übertrieben, wollte man be-
haupten, dass Durkheim nicht nur die 
Idee, sondern wirklich eine befriedi-
gende Analyse von Sakralisierungspro-
zessen anzubieten hatte. 

Eine solche Analyse müsste nämlich 
drei verschiedene Dimensionen vonei-
nander unterscheiden und zwar Institu-
tionen, Werte und Praktiken. Instituti-
onen, zum Beispiel das Recht, überset-
zen Werte in bindende Regeln. Unter 
Werten verstehe ich diskursive Artikula-
tionen von Erfahrungen in Begriffen von 
Gut und Böse. In Praktiken lebt ein Be-
wusstsein dessen, was gut oder böse 
ist.  

rozesse der Sakralisierung können 
ihren Ausgang von jeder der drei 
Ecken des Dreiecks nehmen. So 

kann eine Institutionalisierung bezie-
hungsweise eine rechtliche Kodifizie-
rung am Anfang stehen. In Deutschland 
zum Beispiel ging das westdeutsche 
Grundgesetz der Etablierung einer de-
mokratischen Kultur voraus. Auch Wer-
te können im Anfang stehen: Eine intel-
lektuelle Debatte darüber, was als gut 
gerechtfertigt werden kann, kann chro-
nologische Priorität haben; aber das-
selbe gilt auch für Praktiken. Ob die 
Folterung eines Gefangenen oder das 
Schlagen von Kindern etwas ganz Nor-
males ist oder etwas moralisch Anstößi-
ges, hängt von Entwicklungen in den 
Dimensionen der Werte und der Prakti-
ken ab.  

Auch Religionen spielen eine Rolle in 
der Dynamik eines Sakralisierungspro-
zesses, aber diese Rolle ist variabel. 
Obwohl es zutrifft, dass alle sogenann-
ten Weltreligionen emphatische Be-
kenntnisse zur Würde aller Menschen 
und zur Heiligkeit des Lebens enthal-
ten, ist es doch auch wahr, dass die 
Religionsgeschichte ebenso ständig Ver-
suche hervorgebracht hat, diese univer-
salistischen Ansprüche auf die Mitglie-
der bestimmter Gemeinschaften einzu-
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schränken und "Fremde, Barbaren, 
Feinde. Ungläubige, Sklaven und Werk-
leute" (Ernst Troeltsch) auszuschließen. 
Diese Gefahr wohnt den säkularen Ver-
sionen von Universalismus jedoch eben-
so inne. In Wertedebatten können Reli-
gionen deshalb treibende Kräfte in 
Richtung auf Universalisierung sein, 
aber auch Hemmnisse. Alle Versuche, 
aus den zentralen Lehren einer Religion 
abzuleiten, welche politische Rolle sie 
spielen werden, sind deshalb verfehlt. 
Im Prinzip ist das ganze Spektrum von 
Reaktionen möglich: von glatter Ver-
dammung zu völliger Aneignung. Papst 
Pius VI. identifizierte tragischer Weise 
die brutale Verfolgung der katholischen 
Kirche durch französische Revolutionä-
re mit dem Glauben an die Menschen-
rechte. Der Papst war nicht imstande, 
zwischen der Nationalisierung der Kir-
che, die er mit Recht zurückwies. und 
der Institutionalisierung von Religions-
freiheit, die er hätte begrüßen sollen, 
zu unterscheiden. Unter dem Einfluss 
der Erfahrung von Faschismus und Nati-
onalsozialismus änderte sich die Hal-
tung der katholischen Kirche zu den 
Menschenrechten dann komplett, und 
zumindest im Rückblick erscheint damit 
die religiöse Tradition als die Präforma-
tion des neu entstandenen Werts oder 
der neu entstandenen Institution.  

Wenn wir die Geschichte der Menschen-
rechte als einen Prozess der Sakralisie-
rung der Person begrifflich fassen, dann 
müssen wir zugeben, dass der Glaube 
an die Menschenrechte und die univer-
sale Menschenwürde ein Glaube ist und 
nicht eine Tatsachenbehauptung. Damit 
meine ich nicht, dass wir letzte Werte 
nur in existenzieller Weise wählen 
könnten - ohne alle vernünftige Überle-
gung. Ich meine, dass wir unsere Bin-
dung an Werte nicht plausibel machen 
und verteidigen können, ohne Ge-
schichten zu erzählen - Geschichten 
über Erfahrungen, aus denen unsere 
Bindungen erwuchsen, oder über die 
Folge, die ein Verstoß gegen unsere 

Werte in der Vergangenheit hatte. Wir 
werden nie verstehen, warum andere 
Menschen sich an andere Werte gebun-
den fühlen als wir oder andere Artiku-
lationen ähnlicher Werte als evident 
empfinden, wenn wir nicht ihren Ge-
schichten zuhören.  

Aber das allein reicht nicht aus. Zusätz-
lich brauchen wir noch ein Verständnis 
der Art und Weise, wie konkurrierende 
Werte durch einen solchen Kommunika-
tionsprozess transformiert werden kön-
nen. Der amerikanische Soziologe Tal-
cott Parsons hatte dafür eine geniale 
Idee. Seine Theorie des sozialen Wan-
dels spricht von der "Wertegeneralisie-
rung", einem Prozess. in dem Wertmus-
ter auf einer höheren Verallgemeine-
rungsstufe gefasst werden. Was ich am 
Begriff der Wertegeneralisierung so 
attraktiv finde, ist, dass er eine Per-
spektive eröffnet auf Prozesse, in de-
nen verschiedene Wertetraditionen ein 
Verständnis ihrer Gemeinsamkeiten 
entwickeln können, ohne dabei ihre 
Wurzeln in den spezifischen Traditionen 
und Erfahrungen zu verlieren, an die 
sich die Handelnden affektiv gebunden 
fühlen. Wertegeneralisierung als ein 
mögliches Resultat einer Kommunikati-
on über Werte wäre dann weder ein 
bloßer Konsens über ein universalisti-
sches Prinzip, das jeder als gültig zu 
akzeptieren hat, noch ein bloßer Be-
schluss, trotz Wertedissenses in friedli-
cher Koexistenz zu leben.  

Die Fruchtbarkeit des Konzepts der 
Wertegeneralisierung zeigt sich an ei-
nem historischen Beispiel, an der Erklä-
rung der Menschenrechte 1948. Vertre-
ter ganz unterschiedlicher Wertetradi-
tionen kamen damals zusammen und 
nutzten die Gunst der Stunde, um eine 
Erklärung zu formulieren, die nicht eine 
rationalistische Rechtfertigung anbie-
tet, sondern sich als gemeinsame Arti-
kulation aller beteiligten Wertetraditi-
onen darstellt. Vorsitzende des Komi-
tees war Eleanor Roosevelt, die Witwe 
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des kurz zuvor verstorbenen Präsiden-
ten der USA, Franklin D. Roosevelt. Vie-
le Jahre lang wurde der französische 
Jurist René Cassin als Hauptautor der 
Erklärung betrachtet; er erhielt für sei-
ne Leistung sogar den Nobelpreis. Er 
war der Sohn einer orthodox-jüdischen 
Mutter und eines säkular-
republikanischen französischen Vaters. 
Er war in der Résistance der Franzosen 
gegen die Nazis aktiv gewesen und 
stand während des Krieges General de 
Gaulle nahe. Obwohl er selbst ein säku-
larer Rationalist war, scheint er dem 
nicht reaktionären Flügel des französi-
schen Katholizismus gegenüber aufge-
schlossen gewesen zu sein.  

Jüngere Forschungen stimmen aber da-
rin überein, dass zwar Cassins juristi-
scher Sachverstand sehr wichtig war, 
dass aber andere hinsichtlich der For-
mulierungen des Textes im Einzelnen 
viel einflussreicher waren. Die zwei 
wichtigsten "Autoren" der Erklärung 
scheinen Charles Malik und Peng-chun 
Chang gewesen zu sein. Malik war ein 
christlicher Araber, ein griechisch-
orthodoxer Philosoph aus dem Libanon, 
tief beeinflusst vom neokatholischen 
Diskurs des Personalismus und einem 
"würdebezogenen" Verständnis der 
Rechte. Der andere Hauptautor ist 
Peng-chun Chang, ein chinesischer Phi-
losoph, Dramatiker, Diplomat, mit ei-
nem konfuzianischen Hintergrund. Als 
Botschafter in der Türkei hatte er Vor-
träge gehalten, in denen er den Konfu-
zianismus und den Islam oder die chine-
sische und arabische Geschichte mitei-
nander verglich. Seine permanente Kri-
tik an den Versuchen, entweder ein 
aufklärerisches Verständnis von "Ver-
nunft" oder eine spezifische religiöse 

Tradition als einzig legitime Grundlage 
der Menschenrechte zu behaupten, war 
für den intellektuellen Austausch in 
dem Komitee zentral.  

un will ich gewiss kein idealisier-
tes Bild der Diskussionen in die-
sem Komitee malen, aber trotz 

aller nationaler Rivalitäten und kolonia-
ler Ressentiments war der Prozess der 
Wertegeneralisierung am Ende doch 
erfolgreich. Selbst die Punkte, die uns 
heute als die schwierigsten erscheinen 
mögen - nämlich die Haltung muslimi-
scher Repräsentanten zur Konversion 
weg vom Islam und zur Stellung der 
Frau -, erwiesen sich als nicht unüber-
windlich. Mit der Ausnahme von Saudi-
Arabien akzeptierten alle teilnehmen-
den Staaten mit großen muslimischen 
Bevölkerungsanteilen die Erklärung. Es 
ist also ein Mythos, wenn behauptet 
wird, bei der Menschenrechtserklärung 
von 1948 handele es sich um ein westli-
ches ideologisches Konstrukt, das der 
übrigen Welt übergestülpt worden sei.  

Glücklicherweise zeigt die Zeit nach 
der Deklaration, dass Werte und eine 
Erklärung generalisierter Werte einen 
beträchtlichen Einfluss ausüben können 
auf intellektuelle Diskussionen, gelebte 
Praktiken und sogar politische und 
rechtliche Institutionen. Auf lange Sicht 
werden die Menschenrechte nur dann 
eine sichere Grundlage haben, wenn sie 
in allen drei Dimensionen gestützt wer-
den; wenn sie von unseren offiziellen 
Institutionen getragen und von NGOs 
propagiert, in intellektuellen Wertede-
batten argumentativ verteidigt, in 
Praktiken des Alltagslebens inkarniert 
werden.  
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